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UNTERWEISUNG FREMDFIRMEN
Gemäß ASCHG §14 ABS.1 in Verbindung mit § 8 ABS.2Z1

Arbeitsunterweisung für Fremdfi rmen bei Bau- und Montagearbeiten:

1. Mit dem Betreten des Firmengeländes der STÖLZLE OBERGLAS GmbH ist das „Allgemeine 
Sicherheitsmerkblatt“ der STÖLZLE OBERGLAS GmbH unbedingt zu berücksichtigen und ist 
sämtlichen Anordnungen von Betriebsangehörigen der STÖLZLE OBERGLAS GmbH unmittelbar 
Folge zu leisten.

2. Im Firmengelände gilt großteils absolutes Rauchverbot!

3. Im Firmengelände gelten die Straßenverkehrsordnung und ein Tempolimit von 10 km/h!

4. Verschub - und Verladetätigkeiten (Stapler) haben Vorrang!

5. Für Heißarbeiten ist vor Aufnahme der Arbeiten ein Freigabeschein ausstellen zu lassen.

6. Für Arbeiten in Behältern ist vor Arbeitsaufnahme ein Befahrerlaubnisschein ausstellen zu lassen.

7. Sämtliche eingesetzte Leitern müssen ein Prüfzeichen haben (EM 131, ÖNORM Z 1008, etc.)!

8. Maschinen mit beschädigtem Gehäuse, beschädigtem Stromkabel, Handwerkzeug mit beschädigten 
Griffen dürfen nicht eingesetzt werden!

9. Bei lauten Arbeiten (Schleif, Schneidarbeiten, etc.!) ist Gehörschutz zu verwenden!

10. Beim Arbeiten an absturzgefährdeten Stellen (z.B. Dachdeckerarbeiten ab 3,0 m Absturzhöhe bei 
günstiger Witterung, Arbeiten an Podesten mit einer Absturzhöhe über 2,0 m) besteht die Pfl icht zum 
Tragen von Sicherheitsgeschirr!

11. Zur Bedienung von Staplern und Kränen müssen Sie einen Staplerschein bzw. Kranführerschein 
besitzen! Die bei Ihren Arbeiten verwendeten Anschlagmittel müssen gekennzeichnet sein und vor 
Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden!

12. Gegebenenfalls sind bei Erd- und Aushubarbeiten (ab 1,25 m) Maßnahmen zur Personensicherung 
(Bolzen, Böschen, Verbauen) notwendig!

13. Gerüste müssen standsicher aufgestellt sein und sind entsprechend den Vorschriften zu prüfen 
(die Prüfbücher müssen auf der Baustelle aufl iegen!)

14. Alle Bestimmungen der Bauarbeiterschutzverordnung und des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 
i.d.g.F sind einzuhalten!
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15. Sie sind über die Gefahren der von Ihnen eingesetzten Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel von Ihrem 
Arbeitgeber in den letzten 12 Monaten unterrichtet worden und verfügen über die zur Ausführung der 
Arbeit nötigen Qualifi kationen.
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